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Allgemeine Vermietbedingungen

â€œUtility Billsâ€� wie z.B. Stromrechnungen. WVZ ist im Rahmen eigener Dispositionsfreiheit berechtigt, den Abschluss eines Mietvertrages abzulehnen. 
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Allgemeine Vermietbedingungen Wohnmobilvermietung-Zawadzky (WVZ) 1. Auf wen finden die Bedingungen Anwendung? ●



Die Bedingungen gelten für Sie als Mieter, als der Sie für die Fahrzeugmiete und alle damit



●



verbundenen Kosten zahlungspflichtig sind. Ferner für Sie als Fahrer sowie für jeden zusätzlichen



●



Fahrer, der ausdrücklich im Mietvertrag eingetragen und daher berechtigt ist, das Fahrzeug zu fahren.



●



Der im Mietvertrag eingetragene Mieter haftet für die Zahlung der nach dem Vertrag geschuldeten Miete und sonstiger Kosten.



2. Wer darf anmieten und wer darf das Fahrzeug führen? ●



Wer darf anmieten?



●



Jede juristische Person und jede natürliche Person die: ○



rechtsfähig und geschäftsfähig ist, um einen Vertrag mit WVZ abzuschließen und die bereit ist,



○



die Verpflichtung für das Fahrzeug für den Mietzeitraum zu übernehmen,



○



über die Zahlungsmittel verfügt, die von WVZ akzeptiert werden (siehe nachstehende Tabelle),



○



wobei WVZ Überweisungen bevorzugt:



○



WVZ akzeptiert folgende Zahlungsmittel: Überweisung, Vorkasse, Barzahlungen (Schecks sind kein akzeptiertes Zahlungsmittel



○



,die folgenden, gültigen Dokumente vorlegt: Personalausweis oder Reisepass, in Deutschland gültiger Führerschein in lateinischer Schrift (europäischer oder internationaler Führerschein mit beglaubigter Abschrift), Nachweis der aktuellen Anschrift, kein Postfach, gegebenenfalls auch über “Utility Bills” wie z.B. Stromrechnungen



WVZ ist im Rahmen eigener Dispositionsfreiheit berechtigt, den Abschluss eines Mietvertrages abzulehnen.



●



Wer darf das Fahrzeug führen? (berechtigte Fahrer)



●



Ein berechtigter Fahrer eines Fahrzeugs ist jede natürliche Person, die ○



Ausdrücklich mit vollständigen Daten im Mietvertrag eingetragen ist; dies sind grundsätzlich der Mieter sowie gegebenenfalls eingetragene Zusatzfahrer



○



Einen gültigen Führerschein und ein gültiges Ausweisdokument gemäß 2.3 vorlegt



○



Das Mindestalter des Mieters und der Fahrer beträgt 25 Jahre.



○



Führerschein Klasse 3 für alle Modelle. Klasse B für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg und Klasse C1 von mehr als 3.500 kg Gesamtmasse



○



Fahrer mit Führerschein der Klassen B und C1 müssen mindestens fünf Jahre im Besitz



○



der Fahrerlaubnis sein. Der Mieter ist verpflichtet, auf Verlangen von WVZ Namen und Anschriften



○



aller Fahrer mitzuteilen, soweit diese nicht im Mietvertrag genannt sind. Die Fahrer sind Erfüllungsgehilfen des Mieters.



●



Wer darf das Fahrzeug nicht führen? ○



Eine Person, die nicht im Mietvertrag als berechtigter Fahrer eingetragen ist darf das



○



Fahrzeug nicht führen. Ferner ebenfalls solche Personen nicht, die ein gem.



○



Ziffer 2 a) bzw. 2 b) aufgeführtes Ausweisdokument nicht vorlegen können.



○



Gestatten Sie einem nichtberechtigten Fahrer das Fahrzeug zu führen,



○



stellt dies eine Verletzung der Bedingungen dar, so dass Sie gegenüber



○



WVZ für die daraus entstehenden Schäden haften, die durch Sie und/oder



○



einen nicht berechtigten Fahrer verursacht werden.



○



Der nichtberechtigte Fahrer hat keinen Versicherungsschutz oder Schutz



○



durch Zusatzleistungen, die durch WVZ angeboten werden. Deckungsschutz



○



besteht dann ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen



○



Haftpflichtversicherung (unabdingbarer Versicherungsschutz).



3. Zahlung ●



Der Mietpreis richtet sich nach den Vereinbarungen im Mietvertrag.



●



Als Mietpreis gelten grundsätzlich die Preise aus der bei Vertragsabschluss jeweils



●



gültigen Preisliste, sofern nicht ein besonderer Preis vereinbart ist und die



●



Mietpreisvereinbarung nicht auf einem offensichtlichen Irrtum beruht. Bei der



●



Preisberechnung werden die unterschiedlichen Saisonzeiten berücksichtigt.



●



Der vereinbarte Mietpreis bzw. die Restzahlung sowie Kosten für vertraglich vereinbarte



●



Nebenleistungen muss spätestens 4 Wochen vor Mietbeginn auf dem genannten Konto



●



des Vermieters eingegangen sein.



●



Nach Erhalt der schriftlichen Buchungsbestätigung ist innerhalb von 10 Tagen eine Anzahlung



●



von 50 % der gesamten Rechnungssumme, aber mindestens 300,- EUR auf das in der



●



Bestätigung genannte Konto von WVZ zu überweisen.



●



Es ist der Tag des Eingangs, nicht der Tag der Überweisung maßgebend.



●



Spätestens bei der Übergabe des Fahrzeugs muss eine Kaution in Höhe von



●



1.000,- EUR in bar beim Vermieter hinterlegt werden.



●



Der Mieter kann gegen die Forderung des Vermieters nur mit unbestrittenen



●



oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.



4. Verzug des Mieters Kommt der Mieter mit der Zahlung des Mietzinses oder mit der Hinterlegung der Kaution in Verzug, steht dem Vermieter bis zur vollständigen Zahlung des Mietzinses oder der Hinterlegung der Kaution ein Zurückbehaltungsrecht am gemieteten Fahrzeug zu. Der Mieter bleibt auch dann zur Mietzinszahlung verpflichtet, wenn der Vermieter sein Zurückhaltungsrecht ausübt. 5. Verzug des Vermieters Sofern der Vermieter das gemietete Fahrzeug zum vereinbarten Übergabezeitpunkt nicht bereitstellen kann, ist er berechtigt, ein Ersatzfahrzeug gleicher oder höherer Kategorie zu stellen. Sofern dies nicht möglich ist, kann der Mieter vom Vertrag zurücktreten ohne Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Vermieter besteht nicht, soweit dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.



6. Rücktritt des Mieters vom Vertrag Tritt der Mieter vom Vertrag zurück, werden folgende Stornogebühren sofort fällig: ●



bis zu 50 Tagen vor vereinbarter Übergabe des Fahrzeugs mindestens 300,- EUR



●



bis zu 20 Tagen vor vereinbarter Übergabe des Fahrzeugs 50 % des Gesamtmietpreises



●



und bei weniger als 20 Tagen vor vereinbarter Übergabe des Fahrzeugs 80 % des Gesamtmietpreises.



7. Übergabe und Rückgabe des Fahrzeugs ●



Übergabe und Rückgabe der Mietsache erfolgt nur auf dem Betriebsgelände des Vermieters.



●



Kann der Mieter das Fahrzeug zum vereinbarten Zeitpunkt nicht übernehmen und unterrichtet er den



●



Vermieter davon schriftlich, bemüht sich dieser, die Mietsache anderweitig zu vermieten.



●



Dadurch entstehende Kosten sind vom Mieter zu ersetzen, jedoch nicht über den Betrag der Stornogebühren hinaus. Kann ein Ersatzmieter nicht gefunden werden, hat der Mieter 80 % des Mietpreises zu bezahlen. Wird das Fahrzeug während der mit dem Mieter vereinbarter Mietzeit nur teilweise an einen Ersatzmieter vermietet, so wird diese Mietzeit in Abzug gebracht. Sofern weitere Kosten, etwa Fährgebühren und dergl. vom Vermieter verauslagt wurden, sind diese in vollem Umfang zu erstatten.



●



Der Mieter ist zur pünktlichen (im Vertrag bezeichneter Rückgabezeitpunkt) Rückgabe des Fahrzeugs in ordnungsgemäßen Zustand verpflichtet. Die Rückgabe kann nur während der Geschäftszeiten des Vermieters geschehen. Bei Überschreiten der Mietdauer ist eine Entschädigung zu zahlen. Diese beträgt 60,- EUR pro angefangene Stunde des ersten Tages der Überziehung. Für jeden weiteren Tag eine Tagesmiete plus Zuschlag von 30 % dieser. Sie wird berechnet bis zur tatsächlichen Rückgabe, längstens bis zur Ersatzbeschaffung des durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz in Verlust geratenen oder beschädigten Fahrzeugs.



●



Ein dadurch hinausgehender, nachgewiesener Schaden des Vermieters ist zu ersetzen. Dem Mieter bleibt der Nachweis offen, dass dem Vermieter kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Beachten Sie unsere Rückgabezeiten: Sa: 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr.



●



Übergabe Sa. 14.00 bis 16.00 Uhr. Abweichende Uhrzeiten sind nach schriftlicher Vereinbarung möglich. Halten Sie sich an die vereinbarten Rückgabezeiten (siehe Mietvertrag), ansonsten können unnötige Wartezeiten und Kosten für Sie entstehen. Der Nachmieter möchte auch pünktlich in seinen wohlverdienten Urlaub.



●



Das Fahrzeug ist sauber, mit vollgefülltem Treibstofftank, entleertem Abwassertank und entleerter Toilette zurückzugeben.



●



Wird das Fahrzeug über den Vertragsgebrauch hinaus abgenutzt oder verschmutzt (z.B. Teerflecken, verschmutzte Polster, Flecken etc.), so ist dies von der vertraglich vereinbarten Servicepauschale nicht umfasst. Insoweit entstehende Kosten sind vom Mieter zu tragen, als Pauschalgebühr: ●



für die Entleerung des Abwassertanks in Höhe von 80,- EUR



●



für die Entleerung der Toilette in Höhe von 80,- EUR



●



für Reinigungsarbeiten, die nicht von der Servicepauschale umfasst sind, ist eine Stundengebühr



●



in Höhe von 60,- EUR zu zahlen. Für die Zeit, in der die oben genannten Arbeiten vorgenommen werden, kann eine Schadenpauschale von 60,EUR pro Stunde berechnet werden.



●



Dem Mieter bleibt diesbezüglich der Nachweis offen, dass dem Vermieter kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Ein weiterer Schadensersatz bleibt davon unberührt.



8. Kaution ●



Bei einwandfreier Rückgabe des Fahrzeugs wird die Kaution sofort zurückerstattet.



●



Bei einem Schadenfall dient die Kaution zur Deckung des Selbstbehaltes und wird vom Vermieter einbehalten.



●



Die Kaution für die Selbstbeteiligung wird auch dann vom Vermieter einbehalten, wenn im Haftpflichtschadenfall der Unfallgegner oder seine Versicherung keinen Ersatz leistet.



●



Die Kaution wird auch in Höhe der durch den Mieter nachgewiesenen Reparaturkosten vom Vermieter einbehalten, wenn über die Notwendigkeit der Reparatur zwischen den Vertragsparteien Streit besteht.



●



Im Schadenfall nimmt der Vermieter zunächst die Fahrzeugversicherung zur Deckung des Schadens in Anspruch. Soweit sie sich berechtigterweise weigert, für den Schaden einzutreten, insbesondere bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln der Mieters, haftet der Mieter für sämtliche Fahrzeugschäden und Nebenschäden, insbesondere Abschlepp- und Bergungskosten, sowie für den Verdienstausfall des Vermieters



●



bis zur Herstellung oder Wiederbeschaffung des Fahrzeugs.



●



Dem Mieter bleibt das Recht unbenommen, den Nachweis zu führen, dass ein Schaden nicht



●



oder nur wesentlich geringerem Umfang eingetreten ist.



9. Ersatzfahrzeug Kann das gebuchte Fahrzeug an der WVZ nicht bereitgestellt werden, so behält sich der Vermieter das Recht vor, ein in Größe und Ausstattung vergleichbares oder größeres Fahrzeug bereitzustellen. Dadurch entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Mietkosten. Sollte ein kleineres Fahrzeug angeboten und vom Mieter angenommen werden, so wird die Preisdifferenz zwischen den beiden Fahrzeugen erstattet. Entstehen durch die Bereitstellung eines größeren Fahrzeuges höhere Nebenkosten, wie Fähr- und Mautgebühren oder Betriebskosten, so gehen diese zu Lasten des Mieters. Kann das Fahrzeug durch das Verschulden des Mieters nicht weiter verwendet werden, kann der Vermieter die Stellung eines Ersatzfahrzeugs verweigern. Eine Kündigung des Mietvertrags ist in diesem Fall ausgeschlossen. 10. Auslandsfahrten Auslandsfahrten innerhalb Westeuropas sind möglich. Osteuropäische Länder bedürfen der vorherigen Einwilligung des Vermieters. Fahrten in Kriegs- und Krisengebiete sind verboten. 11. Nichtraucherfahrzeuge Sämtliche Reisemobile von WVZ sind Nichtraucherfahrzeuge. Das Rauchen ist demnach im gesamten Fahrzeug, sowohl in der Fahrerkabine als auch im Wohnteil, nicht gestattet. Im Falle nachgewiesener Zuwiderhandlungen kann WVZ ggf. den Mietvertrag außerordentlich und fristlos kündigen und den Mieter mit den Kosten belasten, welche durch eine Entlüftung, bzw. zur Beseitigung der Kontaminierung mit Rauch entstanden sind, einschließlich etwaiger Ausfallkosten durch dadurch bedingte zeitweise Nichtvermietbarkeit des Fahrzeugs. 12. Berechtigte Fahrer, Kilometerpauschale ●



Die Preise gelten pro Tag incl. 250 Freikilometer



●



In der Hauptsaison sind ab 14 Tagen Mietdauer 300 Freikilometer pro Tag enthalten



●



Die Kosten für die Mehrkilometer betragen 0,30 € pro Kilometer



13. Reparaturen Reparaturen die notwendig werden, um die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges zu gewährleisten, dürfen vom Mieter bis zum Preis von € 150,- EUR ohne weiteres, größere Reparaturen



nur mit Einwilligung der WVZ in Auftrag gegeben werden. Die Reparaturkosten werden gegen Vorlage der entsprechenden Originalbelege sowie der ausgetauschten Teile, soweit der Mieter nicht für den Schaden haftet, von der WVZ erstattet. 14. Abhilfe, Minderung, Schadensersatz Der Mieter hat wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Anmietung das Recht auf Abhilfe, Mietminderung oder, soweit WVZ einen Mangel des Fahrzeuges zu vertreten hat, auf Schadenersatz. Zur Abhilfe hat der Kunde der WVZ unverzüglich festgestellte Mängel anzuzeigen und der WVZ eine angemessene Frist zur Reparatur zu gewähren. Ansprüche entfallen nur dann nicht, wenn die unverzügliche Mängelrüge ohne Verschulden des Mieters unterbleibt oder eine Abhilfe von WVZ verweigert wird oder objektiv unmöglich ist. Schadenersatzansprüche für vor Vertragsschluss vorhandene Mängel des Fahrzeuges, welche WVZ nicht zu vertreten hat, sind ausgeschlossen. 15. Beschränkung der Haftung Die Haftung von WVZ ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht um vertragliche Hauptpflichten handelt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht in Fällen verschuldensunabhängiger Haftung sowie für die Haftung der WVZ, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen bei Körper- und Gesundheitsschäden und bei Verlust des Lebens. 16. Ausschlussfrist, Verjährung Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Anmietung hat der Mieter innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Rücknahme des Fahrzeuges an unserem Firmensitz schriftlich anzumelden. Nach Ablauf der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn kein Verschulden an der Nichteinhaltung der Frist vorliegt. Die Frist beginnt nicht früher als zu dem Zeitpunkt, an dem der Kunde von den die Ansprüche gegen WVZ begründenden Umständen Kenntnis erlangt. Ansprüche des Kunden aus dem Mietvertrag gegenüber WVZ, gleich aus welchem Rechtsgrund – jedoch mit Ausnahme der Ansprüche des Kunden aus unerlaubter Handlung – verjähren nach einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde von Umständen, die den Anspruch begründen und WVZ als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Schweben zwischen dem Kunden und WVZ Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Kunde oder WVZ die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.



17. Speicherung und Weitergabe von Personendaten Der Mieter ist damit einverstanden, dass WVZ seine persönlichen Daten speichert. WVZ darf diese Daten an Dritte, die ein berechtigtes Interesse haben, weitergeben, wenn die bei der Anmietung gemachten Angaben in wesentlichen Punkten unrichtig sind oder das gemietete Fahrzeug nicht innerhalb von 24 Stunden nach Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Mietzeit zurückgegeben wird oder Mietforderungen im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden müssen oder vom Mieter gegebene Schecks nicht eingelöst werden. Darüber hinaus kann eine Weiterleitung der Daten an alle für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zuständigen Behörden für den Fall erfolgen, dass der Mieter sich tatsächlich unredlich verhalten hat bzw. hinreichende Anhaltspunkte hierfür bestehen. Dies erfolgt beispielsweise für den Fall falscher Angaben zur Vermietung, Vorlage falscher bzw. verlustgemeldeter Personalurkunden, Nichtrückgabe des Fahrzeugs, Nichtmitteilung eines technischen Defekts, Verkehrsverstößen u.ä. 18. Rechtswahl und Gerichtsstand Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und WVZ findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des Kunden gegen WVZ im Ausland für die Haftung von WVZ dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Der Kunde kann WVZ nur an deren Sitz verklagen. Für Klagen von WVZ gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Mietvertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von WVZ vereinbart. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Mietvertrag zwischen dem Kunden und WVZ anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder b) wenn und insoweit auf den Mietvertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften. (Stand 2017)



























Empfehlen Sie Dokumente












Allgemeine 

Storage temperature must be from 15Â°C to 25Â°C and max. 65% relative humidity for max. 12 months. Prevent storing the boards under humid conditions or ...










 








Allgemeine Verkaufsbedingungen Allgemeine Verkaufsbedingungen ... 

Auftraggebers in Frage stellen, so werden alle bestehenden Forderungen sofort ... 369 HGB bis zur vollstÃ¤ndigen ErfÃ¼llung aller fÃ¤lligen Forderungen aus der.










 








ALLGEMEINE UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Zur Echterhoff Bau-Gruppe gehÃ¶ren in Personal- und GerÃ¤teunion (1.-5.): 1) Bauunternehmung. Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG. OsnabrÃ¼ck gegrÃ¼ndet 1860.










 








allgemeine reisebedingungen 

01.07.2018 - Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie. (EU) 2015/2302.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

16.10.2017 - Drivy stellt eine Online-Plattform zur Vernetzung einerseits der ...... NachdieserZeitkannDrivykeineAnfrageeröffnen. ...... eingeht, der die Überweisung auf sein Konto rechtfertigt. .... Der Einbau und Ausbau der Drivy Open










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

05.09.2018 - Nutzungsbedingungen der verschiedenen Services ...... UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Verwendung der Website und der Services ist per E-Mail und per.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

18.04.2018 - Diese Services sind Ã¼ber eine Website namens â€žDrivyâ€œ unter den ...... werden: https://www.drivy.com/contrat-location-vehicule-entre-particulier.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

28.11.2018 - nur Fahrzeuge, die gemÃ¤ÃŸ der Einstufung der ABI Group unterhalb von ...... auf der Website und der App auf der Seite www.drivy.de/insurance.










 








Allgemeine Kundeninformation 

B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be- ... on wÃ¤hrend der Laufzeit dieser Versicherung(en) erfolgt in ... das Internet oder per E-Mail), steht Ihnen fÃ¼r Ihre.










 








Allgemeine Informationen 

Anfahrt aus der Region Biel-Seeland. Via Aarberg > allgemeine Richtung Bern > bei Detligen rechts abbiegen Richtung. Salvisberg > Wickacker > Ã¼ber ...










 








Allgemeine Informationen 

7. Ly ss-S Ã¼ d. R a d e lfi n g e n. Wasser- kraftwerk. Stadt- platz. Volzweg. Fussweg. BiberSpur ... Nach ca. 300 m links in die Dr. Carl-Moser-Strasse abbiegen.










 








Allgemeine Informationsvertragsbedingungen 

Daher bietet Marketingautomation-ckl Unternehmen an verschiedenen ... Marketingautomation-ckl die E-Mail-Adresse in eine Custom Audience bei facebook.










 








allgemeine reisebedingungen 

01.07.2018 - Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stÃ¶rt, so dass seine weitere. Teilnahme fÃ¼r den Veranstalter und/oder die Reisenden nicht mehr.










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen_2016 

Besichtigungstermin ohne Absage (per Mail oder Telefon) versäumt bzw. nicht spätestens 1. Stunde vor Termin abgesagt werden, erheben wir eine Gebühr von ...










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen 












 








allGeMeine ansTellunGsBedinGunGen 

01.01.2017 - anzeigefrist entsprechend der arbeitsvertraglichen Kündigungsfrist ist bei der Mitteilung an die Führungskraft einzuhalten). – mit dem Tod der ...










 








Allgemeine Informationen 

kraftwerk. Murten Bern. W ohlen se e. Autobahn Bernâ€“Murten. Hauptstrasse. Fussweg. Allgemeine Informationen. Anreise mit dem Ã–V. S-Bahn S5 oder S51 bis Bern BrÃ¼nnen. Westside, umsteigen auf Postauto Linie 570. Richtung MÃ¼hleberg ...










 








Allgemeine Informationen 

Anfahrt aus der Region Bern. Autobahn Bern-Murten > Ausfahrt Kerzers der Hauptstrasse Richtung Ins > Biel folgen. In Hagneck biegen Sie nach der BrÃ¼cke.










 








allgemeine reisebedingungen 

01.07.2018 - jedem Fall bis spÃ¤testens 20 Tage vor Beginn der Pauschal- reise. ..... bei Zugang nicht spÃ¤ter als sieben Tage vor Reisebeginn in Papierform,.










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Deine bestehenden Verträge können Sie auf unserem Portal online verwalten. Dies kann sowohl auf ... Versicherungsverträge abschließen. Du kannst unsere ...










 








Allgemeine geschäftsbedingungen 

trages fällig. Dabei reicht die Mitursächlichkeit unserer Tätigkeit. Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn: a) der Vertrag zu Bedingungen ...










 








Allgemeine Informationen 

Niederbipp. Aarwangen. Wynau. Murgen- thal/. Rothrist. Langenthal. Langenthal. Roggwil. Wolfwil. Tiergartewald. Schoneggwald. Aare. Scheurhofstrasse. La n.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

21.12.2018 - FÃ¼r Autos, die im Vereinigten KÃ¶nigreich zugelassen sind: â—‹ nur Fahrzeuge, die gemÃ¤ÃŸ der Einstufung der ABI Group unterhalb von oder.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

01.09.2017 - Um sich auf der Website oder auf der App registrieren zu können und Zugang zu den ..... gestellt, insbesondere über den Standort, das Alter, die Merkmale und die .... NachdieserZeitkannDrivykeineAnfrageeröffnen. ...... Bei 
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